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Kriterien für die Erteilung einer Befugnis zur Leitung in der  

Zusatz-Weiterbildung Tropenmedizin 
 
 
Für die allgemeinen Bestimmungen wird auf die §§ 5 und 6 der Weiterbildungsordnung der 
Ärztekammer Berlin von 2004 (WBO 2004) verwiesen. 
 
 
1. Persönliche Voraussetzung 

In Anwendung von § 5 Abs. 2 WBO 2004 kann die Befugnis einem Arzt erteilt werden, der 
folgende Bezeichnung führt: 

 Tropenmedizin 

 
2. Weiterbildungsstätte 

tropenmedizinische Einrichtung 

 
3. Maximaler Befugnisrahmen 

12 Monate 

Hinweis: 
Als Weiterbildungszeit sind gemäß Weiterbildungsordnung 12 Monate bei einem für 
Tropenmedizin Weiterbildungsbefugten, 12 Monate in der Patientenversorgung einer 
medizinischen Einrichtung in den Tropen/Subtropen sowie 3 Monate Kurs-Weiterbildung 
abzuleisten. 
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Befugnis-
rahmen 

Voraussetzungen 

12 Monate Leistungsspektrum 

 komplettes diagnostisches und therapeutisches Behandlungsspektrum  

Apparative Ausstattung 

 internistische Basisausstattung mit EKG, Ultraschall, Röntgen 

 Mikroskopieeinheit 

 Basislabor 

 mikrobiologisches Labor, mindestens als Kooperationspartner 

Personelle Ausstattung 

 mindestens ein Arzt  

 Assistenzpersonal 

 konsiliarärztliche Tätigkeit 

6 Monate Leistungsspektrum 

 eingeschränktes diagnostisches und therapeutisches Behandlungsspektrum  

Apparative Ausstattung 

 Mikroskopieeinheit 

 Basislabor 

 mikrobiologisches Labor, mindestens als Kooperationspartner 

Personelle Ausstattung 

 mindestens ein Arzt  

 Assistenzpersonal 

 
 
 


